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Norm

BauO Wr §129 Abs2

BauO Wr §135 Abs1

BauRallg

VStG §44a Z1

VStG §5 Abs1

1. VStG § 44a heute

2. VStG § 44a gültig ab 01.02.1991

1. VStG § 5 heute

2. VStG § 5 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 5 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2023/05/0230

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2016/05/0140 E 24. April 2018 RS 3

Stammrechtssatz

Da die VerpAichtung zur Instandhaltung nach § 129 Abs. 2 Wr BauO zu ihrer Konkretisierung nicht erst eines

baupolizeilichen Auftrages bedarf und nicht die Nichterfüllung eines baupolizeilichen Auftrages, sondern die

Verletzung der InstandhaltungspAicht an sich bereits strafbar ist, kommt es nicht darauf an, ob die Erfüllungsfrist eines

auf die Beseitigung eines festgestellten Baugebrechens gerichteten Auftrages bereits abgelaufen war.Da die

VerpAichtung zur Instandhaltung nach Paragraph 129, Absatz 2, Wr BauO zu ihrer Konkretisierung nicht erst eines

baupolizeilichen Auftrages bedarf und nicht die Nichterfüllung eines baupolizeilichen Auftrages, sondern die

Verletzung der InstandhaltungspAicht an sich bereits strafbar ist, kommt es nicht darauf an, ob die Erfüllungsfrist eines

auf die Beseitigung eines festgestellten Baugebrechens gerichteten Auftrages bereits abgelaufen war.
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